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EDITORIAL

Verpflichtung und Vertrauen
Prof. Dr. Ulrich Krüger und Prof. Dr. Leena Pundt, Bremen

Prof. Dr. Ulrich Krüger, Bremen Prof. Dr. Leena Pundt, Bremen

Im Sommer 2025 fand im argentinischen Winter von Buenos
Aires die 19. Global Conference of the International Association
of Consumer Law (IACL) statt. Hier wurde thematisch das
40jährige Jubiläum der United Nations Guidelines for Consu-
mer Protection (UNGCP) gefeiert. Völkerrecht! Schöne Worte,
unverbindlich, unrealistisch und für die Praxis unbedeutend?
Seit ihrer Revision im Jahr 2015 umfassen die UNGCP explizit
auch Finanzdienstleistungen und richten sich zudem nicht nur
an Staaten, sondern auch an die Wirtschaft (Lindner VuR 2017,
243 ff.). Damit wurde ein Ansatz übernommen, den die UN-
Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 2011 einge-
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führt hatten, und zwar mit Erfolg: in den Selbstverpflichtungen
von Unternehmen hat diese Form von Soft Law als Bezugspunkt
eine bedeutende Rolle erlangt und auch die nationale Gesetzge-
bung beeinflusst, in Frankreich mit dem „loi de vigilance“ und
in Deutschland mit dem Lieferkettengesetz. Aber sehen wir
nicht gerade, wie solche Regulierungen rückgebaut werden?
Stammt das nicht alles aus einer schon wieder vergangenen Zeit,
die im Glauben lebte, dass Völkerrecht auch über Umwege Wir-
kung erlangen kann? Verbraucherschutz geht eben nur verbind-
lich und nur mit Hard Law. So ist das. Oder?
Eine Einordnung der UNGCP zwischen striktem Gesetz auf

der einen Seite und Unternehmensethik, Soft Law und betriebs-
wirtschaftlichem Marketing auf der anderen, verbunden durch
die Überlegungen zum „psychologischen Vertrag“, lässt jedoch
mehr Raum für verbraucherschützende Perspektiven, als man
auf den ersten, zynischen Blick vermuten mag. „Businesses
should deal fairly and honestly with consumers at all stages of
their relationship, so that it is an integral part of the business
culture. (…)“. So steht es in den UNGCP, ergänzt um weitere
Grundsätze für verantwortungsvolle Finanzdienstleistungen mit
entsprechend fairem Zugang und finanzieller Bildung. Zunächst
einmal nur ein eher moralisches Statement für die Kunden als
wichtigen Stakeholdern eines Unternehmens. Dass nicht nur die
Shareholder „das Unternehmen“ sind, sondern eben auch die
Mitarbeitenden, Kunden, Geschäftspartner etc. ist ja unter dem
Begriff Stakeholder-Theorie seit vielen Jahren zunehmender
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Konsens in der Unternehmensethik. Entsprechend werden ethi-
sche Grundhaltungen mittlerweile standardmäßig in den Unter-
nehmensleitbildern ausformuliert als erster Schritt zu einer ent-
sprechenden Unternehmenskultur. Auf die UNGCP wird jedoch
in den Leitbildern der 20 größten europäischen Banken kein Be-
zug genommen. Das Prinzip der Fairness allerdings ist in den
meisten verankert. Klar ist: Damit Selbstverpflichtung nicht zur
hohlen Phrase wird, ist unternehmensinterne Verbindlichkeit
durch ein Compliance Management System erforderlich. Diese
wird längst auch im Rahmen der Wirtschaftsprüfung vor dem
Hintergrund entsprechender Berichtspflichten evaluiert. Nach
dem IDW Standard PS 980 müssen Unternehmen basierend auf
einer Compliance-Kultur eine geeignete interne Organisation
und Regeln für die spezifischen Compliance-Risiken entwickeln
und durch ständige Kommunikation, Schulung und Überprü-
fung stärken. Eine Menge Arbeit für so ein softes Law, die Un-
ternehmen jedoch leisten, um entweder ihr freiwilliges Engage-
ment nachzuweisen, präventiv auf ohnehin kommende Regeln
vorbereitet zu sein oder Reputationsrisiken zu vermeiden.
Außerdem können Anbieter etwas für die Beziehung zu ihren

Kunden tun. Für das Gefühl des Vertrauens. Und das ist wichtig,
wie ein interdisziplinärer Blick in die Psychologie langfristiger
vertraglicher Beziehungen zeigt. In der Arbeitspsychologie ist
die Vorstellung eines sogenannten „psychologischen Vertrags“
fest etabliert (Rousseau, 1989). Damit wird in Analogie zum
rechtlichen Vertrag eine Bindung zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer beschrieben, die durch den gegenseitigen Austausch
von Erwartungen entsteht. Das emotionale Ergebnis einer sol-
chen Art von „vertraglichen“ Beziehungen ist Vertrauen und das
Ergebnis kann Loyalität sein. Aus Sicht des Arbeitgebers ist die
Loyalität der Mitarbeitenden ein hohes Gut. Es geht nicht nur
darum, gute Leute für das Unternehmen zu halten, sondern auch
darum, ein Engagement zu erreichen, das über das hinausgeht,
was der rechtliche Arbeitsvertrag verlangt. Diese Verpflichtung
lässt sich aus der Vorstellung des psychologischen Vertrags als
eines „relationalen“ Vertrags ableiten: Während die transaktio-
nale Bindung aus dem „freien Willen“ entsteht, der sich auf den
Austausch rechtlicher Verpflichtungen (Arbeit gegen Lohn) be-
schränkt, entsteht die relationale Bindung aus der Interaktion
von Erwartungen und Emotionen. Wer sein Vertrauen in andere
setzt, baut eine Beziehung zu einem anderen auf, die im Gegen-
zug durch Vertrauen und Loyalität erwidert werden kann. Ein
solches Klima schaffen Arbeitgeber durch Stabilität, Fairness,
Transparenz, Verringerung vonMachtungleichgewicht und Ver-
fahren zu gemeinsamen Entscheidungsfindungen.
Diese Beobachtungen lassen sich auf andere langfristige ver-

tragliche Beziehungen übertragen. Mit dem Arbeitsvertrag ha-
ben die Miete und das Darlehen als soziale Dauerschuldverhält-
nisse strukturelle Ähnlichkeiten (instruktiv und grundlegend
dazu die Monographie von Reifner, „Der andere Vertrag“,
2023). Dass eine gut funktionierende, langfristige soziale Bezie-
hung Vertrauen braucht, deren Grundlagen in den Fällen von
Machtungleichgewicht durch Gesetze abgesichert sein müssen,
ist weder überraschend noch neu und wurde bereits 1968 von
Luhmann in seinem Buch „Vertrauen“ beschrieben. Und auch
die Wirtschaft beschäftigt sich seit langem mit dem Thema Ver-
trauen und nicht nur im Arbeitsverhältnis. Im Marketing etwa
mit der emotionalen Kundenbindung. Das gilt insbesondere und
immer stärker bei Banken, die in einem schwierigen Wettbe-
werbsumfeld stehen: weder unterscheiden sich ihre Produkte
signifikant, noch sind sie als solches attraktiv: ein Konsumen-
tenkredit ist ein Konsumentenkredit. Zudem drängen Neo-Ban-
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ken und FinTechs auf den Markt mit günstigen und einfachen
Angeboten und die Wechselbereitschaft der Kunden steigt. Be-
sonders die traditionellen Retail-Banken müssen daher langfris-
tige Bindungen zu ihren Kunden aufbauen indem sie Bezie-
hungsmarketing betreiben und das Vertrauen der Verbraucher
stärken. Aber was können die Anbieter tun, um Vertrauen zu
bekommen? Marketing-Gags und geblümte Phrasen reichen
sicherlich nicht aus. Man muss Vertrauen auch geben.
Die Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen ist dabei zwar

notwendig, aber noch nicht hinreichend für Vertrauen. Verbin-
det man das Verbraucherschutzrecht mit den Überlegungen zum
psychologischen Vertrag, ergeben sich unter dieser Perspektive
Ansätze zur Vertrauensbildung mit den Ziel einer besseren Kun-
denbindung: für das notwendige Gefühl der Stabilität in sozia-
len Dauerschuldverhältnissen sind beispielsweise die Verbrau-
cherschutzvorschriften bei Kündigung des Vertrags wichtig; die
Unterstützung des Vertrauens durch Klarheit der Kommunika-
tion steht in Verbindung zum Umgang mit den Informations-
und Erklärungspflichten der Anbieter und die Befähigung der
Verbraucher zu mehr gemeinsamer Entscheidung geht mit der
Beratungspflicht bei dauerhafter Kontoüberziehung einher, usw.
In vielerlei Hinsicht haben also gesetzliches Schutzrecht und
emotionales Bedürfnis der Verbraucher im sozialen Dauer-
schuldverhältnis einen Bezug zueinander, um trotz Macht-
ungleichgewicht eine notwendige Vertrauensbasis legen zu kön-
nen. Dieses Potential des Verbraucherschutzrechts sollten Un-
ternehmen nutzen. Dazu muss das Compliance-Management-
System auf einen kundenzentrierten Verbraucherschutz ausge-
richtet werden. Dafür sollten Banken die UNGCP in ihrem Leit-
bild verankern und das Verbraucherschutzrecht in das Custo-
mer Relationship Management aufnehmen. Konkret könnten
Banken etwa ihre Kunden beim Abschluss des Kreditvertrages
fragen: „Sie können sich das gerne nochmal überlegen! Recher-
chieren Sie! Diskutieren Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freun-
den!“ – und damit dasWiderrufsrecht reflektieren. Oder sich er-
kundigen: „Haben Sie alles verstanden? Fragen Sie uns!“ – und
damit ihrer Erklärungspflicht aktiv nachzukommen. Oder im
Falle eines Dispokredits deutlich machen: „Ein Dispo ist prak-
tisch und flexibel, dafür leider etwas teurer. Machen Sie sich
aber nicht zu viele Sorgen: wir beraten Sie rechtzeitig, wenn es
gefährlich wird!“ Die Banken sind dazu ohnehin gesetzlich ver-
pflichtet. Warum das nicht nutzen, um die Grundlage für einen
psychologischen Vertrag auch im Marketing zu schaffen? Als
Anbieter freiwillig und vertrauensvoll über Verbraucherschutz-
rechte ermutigend aufzuklären, damit das Vertrauen auf eine
faire Behandlung beim Kunden zu schaffen, der dann zB trotz
gewisser Preisunterschiede „loyal“ bei „seiner“ Bank bleibt.
Kundenbindung mit einem psychologischen Vertrag kann auf
diese Weise nicht nur im Private- oder Affluent-Banking mit
wohlhabender Klientel gelingen: im Kundengespräch, aber auch
digital, standardisiert vielleicht mit Checklisten für die Verbrau-
cher, die zu Fragen und zur Ausübung dieser Rechte ermutigen,
vielleicht sogar ergänzt mit einem in Zusammenarbeit mit Ver-
braucherschutzorganisationen entwickelten KI-Tool mit einfa-
cher Rechtsberatung. Dem Customer Relationship Marketing
könnte hierzu sicherlich einiges einfallen. Und davon alle einen
Gewinn haben: Unternehmen profitieren von stärkerer Kunden-
bindung und die Verbraucherinteressen werden besser ge-
schützt. Und eben dieses Ziel beschreiben die UNGCP in der
Präambel: „Bewusstsein dafür zu schaffen, wie Mitgliedstaaten,
Unternehmen und die Zivilgesellschaft den Verbraucherschutz
fördern können.“


